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Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Stadtentwicklungsausschuss (Vorberatung) 21.09.2023 Ö 
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(Vorberatung) 05.10.2023 N 
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(Entscheidung) 18.10.2023 Ö 

 
Beschlussvorschlag 
Auf der Grundlage des § 2 Abs. 2, § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 des Baugesetzbuches (BauGB) 
sowie § 22 Abs. 3 Nr. 1 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
(KV M-V) wird durch die Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard nachfolgender Beschluss 
gefasst: 
  

1. Die Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard beschließt den Planentwurf der 5. 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 "Fichtenweg" der Stadt Burg Stargard. Der 
Entwurf der Begründung wird in der vorliegenden Fassung gebilligt. 
  

2. Der Planentwurf der 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 "Fichtenweg" der 
Stadt Burg Stargard mit der Begründung einschließlich Planzeichnung sind nach 
§ 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen und die betroffenen Träger öffentlicher 
Belange von der Auslegung zu benachrichtigen. Ort und Dauer der Auslegung 
sind ortsüblich bekannt zu machen, ebenso im Bekanntmachungsblatt "Stargarder 
Zeitung" und im Internet. 

  
3. Gemäß § 4 Abs. 2 BauGB sind die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen 

Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt 
werden kann, zu dem Planentwurf und zu dem Begründungsentwurf einzuholen.  

  
Sachverhalt 
Der vorliegende Entwurf dient zur Durchführung des Verfahrens. Planziele der 5. Änderung 
des B-Planes Nr. 1 „Fichtenweg“ der Stadt Burg Stargard sind die Umwandlung separater 
Fußwege und eines ehemaligen Spielplatzes in Wohnbaufläche.  
 
  
Rechtliche Grundlagen 
 BauGB, BauNVO, KV M-V 



Finanzielle Auswirkungen 
HH-Plan 2023 – 51100.56250002 
  
  
Anlage/n 

1 2023-07-03 Entwurf Satzung - 5. Änderung B-Plan Nr. 1 ''Fichtenweg'' 
(öffentlich) 
 

2 2023-07-03 Entwurf Begründung - 5. Änderung B-Plan Nr. 1 ''Fichtenweg'' 
(öffentlich) 
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Kartengrundlage digitale ALK (Stand 15.06.2023) 

ZEICHENERKLÄRUNG 
I. Festsetzungen
1. Art und Maß der baulichen Nutzung 

Allgemeine Wohngebiete (in Nutzungsschablone 
oben) 
Geschossflächenzahl (in Nutzungsschablone zweite 
Zeile rechts) 
Grundflächenzahl (in Nutzungsschablone zweite 
Zeile links) 
Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß (in Nut-
zungsschablone dritte Zeile links) 

2. Bauweise, Baugrenzen 

offene Bauweise  (in Nutzungsschablone dritte 
Zeile rechts) 
nur Einzelhäuser zulässig (in Nutzungsschablone 
unten) 
nur Einzel- und 'Doppelhäuser zulässig (in Nut-
zungsschablone unten) 
Baugrenze 

3. Planungen, Nutzungsregelungen und Maßnah-
men zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
on Natur und Landschaft 

Erhaltung: Einzelbaum 

4. Sonstige Planzeichen 

Grenze der räumlichen Geltungsbereiche der 5.
Änderung des Bebauungsplans Nr. 1 

III. Darstellungen ohne Normcharakter 
Flurstücksgrenze 
Flurstücksnummer 

Gebäudebestand 

177/16 

Lage des Änderungsbereichs Maßstab 1 : 2.000 

§ 9 Abs. 1 Nr. 1BauGB 

§ 4 BauNVO 

§ 16 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO 

§ 16 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO 

§ 16 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO 

§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB 

§ 22 Abs. 2 BauNVO 

§ 23 BauNVO 

§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25
BauGB 

§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB 

§ 9 Abs. 7 BauGB 

Grenze des Geltungsbereichs des Bebauungsplans Nr. 1 

Fortsetzung Baugrenze im wirksamen Bebauungsplan 

Geschütztes Biotop MST03087 (naturnahes Feldgehölz) 5. Änderung des Bebauungsplans Nr.1 "Fichtenweg" 
der Stadt Burg Stargard 
Stand: Entwurf Juni 2023 



Stadt Burg Stargard 

5. Änderung des Bebauungsplans Nr. 1 
„Fichtenweg“ 

Begründung 

Stand: Entwurf Juni 2023 
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1. Rechtsgrundlage 

Der Bebauungsplan basiert u. a. auf nachfolgenden Rechtsgrundlagen: 

• Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 
(BGBl. I S. 3634), das zuletzt Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. 2023 I 
Nr. 6) geändert worden ist, 

• Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung – 
BauNVO) in Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), 
die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 6) geän-
dert worden ist, 

• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 
(Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I, S. 
58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geän-
dert worden ist. 

2. Einführung 
2.1 Lage und Abgrenzung des Planungsgebietes 

Der Planbereich des Bebauungsplans Nr. 1 „Fichtenweg“ befindet sich nördlich des Altstadt-
kernes von Burg Stargard und westlich der Kreisstraße MSE85 (Carl-Stolte-Straße). Der Gel-
tungsbereich der 5. Änderung des Bebauungsplans Nr. 1 „Fichtenweg“ befindet im Inneren 
des wirksamen Bebauungsplans entlang einer Gehwegverbindung und umfasst Teile einer 
Grünfläche (ehemaliger Spielplatz). 
Der räumliche Geltungsbereich der 5. Änderung des Bebauungsplans Nr. 1 „Fichtenweg“ 
umfasst 3 Teilbereiche in der Gemarkung Burg Stargard Flur 7 Flurstücke 176/48 (teilweise), 
176/49 (teilweise), 176/85 (teilweise), 176/86, 177/16 (teilweise), 177/17, 177/18 (teilweise), 
177/23 (teilweise), 177/24 (teilweise), 177/33 (teilweise), 177/52, 178/16 (teilweise), 178/17 
(teilweise), 178/25 (teilweise), 178/31 (teilweise), 178/32 (teilweise), 178/34, 178/35, 178/37, 
178/40, 178/41 (teilweise) und 178/42. Er umfasst insgesamt 1.996 m². 

2.2 Anlass und Erforderlichkeit der Planaufstellung 

Es gibt seit Längerem das Bemühen relativ ungenutzte Nebenreichen des Wohngebietes 
durch anliegende Wohngrundstücke mitzunutzen. Deswegen sollen separate Fußwege und 
ein ehemaliger Spielpatz in Wohnbaufläche umgewandelt werden. Dafür ist eine Änderung 
des wirksamen Bebauungsplans erforderlich. 

2.3 Planverfahren 

Das Planverfahren zur 5. Änderung des Bebauungsplans Nr. 1 „Fichtenweg“ wird im verein-
fachten Verfahren gemäß § 13 BauGB durchgeführt. 
Im Allgemeinen Wohngebiet sind keine Vorhaben zulässig, die einer Pflicht zur Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen. 
Das nächstgelegene GGB-Gebiet (DE 2446-301 Wald- und Kleingewässerlandschaft bei 
Burg Stargard; Arten: Mopsfledermaus, Rotbauchunke, Biber, Bachneunauge, Fischotter, 
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Großer Feuerfalter, Großes Mausohr, Eremit und Nördlicher Kammmolch) ist vom Standort 
ca. 390 m entfernt. Der Abstand zum nächstgelegenen Special protection area (SPA), spezi-
ell nach Vogelschutzrichtlinie (DE 2446-401 Waldlandschaft bei Cölpin; Arten: Eisvogel, Hei-
delerche, Kornweihe, Kranich, Mittelspecht, Neuntöter, Rohrweihe, Rotmilan, Schreiadler, 
Schwarzspecht, Schwarzstorch, Seeadler, Sperbergrasmücke, Wachtelkönig, Weißstorch, 
Wespenbussard, Zwergschnäpper, Baumfalke, Buntspecht, Elster, Feldsperling, Garten-
baumläufer, Gartenrotschwanz, Grauschnäpper, Haubenmeise, Kleiber, Kleinspecht, Raub-
würger, Steinschmätzer, Sumpfmeise, Turmfalke, Turteltaube, Wachtel, Waldbaumläufer, 
Waldkauz, Waldschnepfe und Weidenmeise) beträgt ca. 2,5 km. Anhaltspunkte für die Be-
einträchtigung der Natura 2000-Gebiete bestehen aufgrund der Entfernung nicht. 
Der Gemeinde sind keine Anhaltspunkte bekannt, dass bei der Planung Pflichten zur Ver-
meidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Störfallbetriebe) zu beachten sind. 

Von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 und Beteiligung der Be-
hörden nach § 4 Abs. 1 wurde nach § 13 Abs. 2 Nr. 1 abgesehen. 
Im § 13 Abs. 3 wird ausgeführt: Im vereinfachten Verfahren wird von der Umweltprüfung 
nach § 2 Absatz 4, von dem Umweltbericht nach § 2a, von der Angabe nach § 3 Absatz 2 
Satz 2, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusam-
menfassenden Erklärung nach § 10a Absatz 1 abgesehen; § 4c ist nicht anzuwenden. 

Aufstellungsbeschluss, Entwurfs- und Auslegungsbeschluss 
Die Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard hat in ihrer Sitzung am ………………. den Be-
schluss zur Aufstellung der 5. Änderung des Bebauungsplans Nr. 1 „Fichtenweg“ nach § 13 
BauGB gefasst. Der Bebauungsplanentwurf der 5. Änderung des Bebauungsplans Nr. 1 
„Fichtenweg“ wurde am ………………. von der Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard als 
Grundlage für die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB und die Behördenbeteili-
gung nach § 4 Abs. 2 BauGB gebilligt. 

3. Ausgangssituation 
3.1 Städtebauliche Einbindung 

Der Geltungsbereich der 5. Änderung des Bebauungsplans Nr. 1 „Fichtenweg“ befindet sich 
nördlich des Altstadtkernes von Burg Stargard und westlich der Kreisstraße MSE85 (Carl-
Stolte-Straße) und ist von einem allgemeinen Wohngebiet mit Einzelhäusern umschlossen, 
außer im Norden. Dort wird der Geltungsbereich von einer öffentlichen Grünfläche und Ge-
hölzen begrenzt. 

3.2 Bebauung und Nutzung 

Der Planbereich der 5. Änderung ist im Wesentlichen unbebaut. Es ist eine öffentliche Grün-
fläche (ehemaliger Spielplatz) und ein separater Fußweg. In den Randbereichen befinden 
sich teilweise Nebenanlagen der umgebenden Wohnnutzungen. 
Die umgebende Bebauung wird von Eigenheimen mit einem Vollgeschoss geprägt. 
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3.3 Erschließung 

Der Geltungsbereich der 5. Änderung wird durch den Fichtenweg, den Ahornweg und den 
Lindenweg technisch und verkehrlich erschlossen. 

3.4 Natur und Umwelt 

Es gibt keine Schutzgebiete und Schutzobjekte im Sinne des Naturschutzrechts im Plangel-
tungsbereich. Es sind Gehölze vorhanden. Der Änderungsbereich grenzt an ein geschütztes 
Biotop (MST03087). 
Es gibt keine offenen Gewässer im Plangeltungsbereich. Der Planbereich befindet sich nicht 
in einer Trinkwasserschutzzone. 
Es werden keine Baudenkmale oder bekannten Bodendenkmale berührt. 

3.5 Eigentumsverhältnisse 

Die Grundstücke befinden sich im Eigentum der Gemeinde, teilweise auch in Privateigentum. 

4. Planungsbindungen 
4.1 Planungsrechtliche Ausgangssituation 

Der Geltungsbereich der 5. Änderung liegt innerhalb des wirksamen Bebauungsplans Nr. 1 
„Fichtenweg“. Er ist als öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung Spielplatz bzw. als 
Verkehrsfläche festgesetzt. Eine Bebauung ist somit nicht möglich. 
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Abbildung 1: Ausschnitt aus der wirksamen 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 1 „Fichten-
weg“ 

Die 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 1 „Fichtenweg“ betrifft einen Teilbereich des Be-
bauungsplans am Birkenweg, die 3. Änderung wurde nicht zu Ende geführt und die 4. Ände-
rung des Bebauungsplans Nr. 1 „Fichtenweg“ betrifft einen Teilbereich des Bebauungsplans 
im Südwesten des Lindenwegs. Die 2. und die 4. Änderung des Bebauungsplans betreffen 
den Geltungsbereich der 5. Änderung nicht. 

4.2 Landes- und Regionalplanung 
4.2.1 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 

Im Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern wurde der Stadt Burg 
Stargard keine zentralörtliche Funktion zugeordnet. Sie liegt im Stadt-Umland-Raum des 
Oberzentrums Neubrandenburg und unterliegt einem besonderen Kooperations- und Abstim-
mungsgebot. Burg Stargard liegt in einem Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft und einem Vorbe-
haltsgebiet Tourismus. Die Gemeinde wird durch das großräumige Eisenbahnnetz erschlos-
sen. Teile des Gemeindegebietes sind Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und 
Landschaftspflege. 
Gemäß Programmsatz 4.1(5) LEP M-V sind die Innenentwicklungspotenziale vorrangig zu 
nutzen. 

4.2.2 Regionales Raumentwicklungsprogramm Mecklenburgische Seenplatte 

Die Stadt Burg Stargard ist im RREP MS als Grundzentrum festgelegt, das im Stadt-Umland-
Raum des Oberzentrums Neubrandenburg liegt. Burg Stargard liegt in einem Vorbehaltsge-
biet Landwirtschaft und einem Tourismusentwicklungsraum. Teile der Gemeinde sind Vorbe-
haltsgebiet für Naturschutz- und Landschaftspflege sowie Vorbehaltsgebiete Kompensation 
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und Erschließung. Die Gemeinde ist über das großräumige und das bedeutsame flächener-
schließende Straßennetz, sowie das regional bedeutsame Radroutennetz und das großräu-
mige Schienennetz erschlossen. Durch das Gemeindegebiet verlaufen Hochspannungs-
stromleitungen. 
Gemäß Programmsatz 4.1(2) RREP MS ist der Nutzung erschlossener Standortreserven, 
der Umnutzung, Erneuerung und Verdichtung bebauter Gebiete in der Regel der Vorrang vor 
der Ausweisung neuer Siedlungsflächen einzuräumen. 

4.3 Flächennutzungsplan 

Die Stadt Burg Stargard hat einen Flächennutzungsplan, der ist am 14.11.2001 wirksam ge-
worden ist. Die letzte wirksam gewordenen Änderung war die 5. Änderung des Flächennut-
zungsplans. 
Im Plangeltungsbereich der 5. Änderung des Bebauungsplans Nr. 1 „Fichtenweg sind allge-
meine Wohngebiete dargestellt. 

Abbildung 2: Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan 

5. Planungskonzept 
5.1 Ziele und Zwecke der Planung 

Es ist beabsichtigt die im Wesentlichen unbebaute Fläche nachzuverdichten und so die 
Wohnbaufläche zu erweitern. 
Mit dem Änderungsbebauungsplan entspricht die Gemeinde der Bodenschutzklausel nach § 
1a Abs. 2 BauGB. 
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5.2 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 

Die Festsetzung eines allgemeinen Wohngebietes im Bebauungsplan entspricht dem Ent-
wicklungsgebot nach § 8 Abs. 2 BauGB. 

6. Planinhalt 
6.1. Nutzung der Baugrundstücke 
6.1.1 Art und Maß der baulichen Nutzung 

Im Geltungsbereich der 5. Änderung werden allgemeine Wohngebiete nach § 4 BauNVO 
festgesetzt. Die 

Nach § 16 Abs. 3 BauNVO wird das Maß der baulichen Nutzung durch die Grundflächen-
zahl, die Geschossflächenzahl und die Zahl der Vollgeschosse festgesetzt. 
Im Geltungsbereich der 5. Änderung werden die Grundflächenzahl 0,25, die Geschossflä-
chenzahl 0,4 und ein Vollgeschoss zwingend festgesetzt. Dies entspricht der umgebenden 
Bebauung. 

6.1.2 Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen 

Bei der umgebenden Bebauung ist die offene prägend. Dementsprechend wurde offene Bau-
weise festgesetzt. Zulässig sind nur Einzelhäuser bzw. Einzel- und Doppelhäuser. 
Durch die Baugrenzen wird festgesetzt, welcher Teil des Grundstückes bebaut werden kann. 
Damit die Baufelder zusammenhängend sind, wurden die an die ehemaligen Fußwege und 
den Spielplatz angrenzenden Bereiche in den Änderungsbereich miteinbezogen. 

6.2 Verkehrsflächen 

Die verkehrsmäßige Erschließung des Geltungsbereichs der 5. Änderung erfolgt über die ört-
lichen Straßen Fichtenweg, Ahornweg und Lindenweg, die die Teile des Plangeltungsbe-
reichs im Süden bzw. Norden tangieren. 
Die Fußwege aus der wirksamen 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 1 „Fichtenweg“, die im 
Plangeltungsbereich der 5. Änderung liegen, werden als allgemeine Wohngebiet überplant. 
Die Fußwege nördlich des Fichtenwegs und nördlich des Ahornwegs existieren nicht. Der Fuß-
weg zwischen Ahornweg und Lindenweg ist vorhanden und wird künftig nicht mehr benötigt. 

6.3 Grünflächen 

In der wirksamen 1. Änderung des Bebauungsplan Nr. 1 „Fichtenweg“, ist zwischen Ahornweg 
und Fichtenweg eine öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung Spielplatz festgesetzt. 
Der Spielplatz wurde zwischenzeitlich aufgegeben. Die Stadt hat in einer Entfernung von nur 
300 m einen neuen Spiel- und Verweilplatz an der Carl-Stolte-Straße geschaffen, der von den 
Bewohnern des Wohngebietes genutzt werden kann. 
Im Rahmen der 5. Änderung wird der ehemalige Spielplatz als allgemeines Wohngebiet über-
plant. 
Die angrenzende Grünfläche mit der Zweckbestimmung Park, in der sich auch das geschützte 
Biotop Feldhacke befindet, bleibt von der 5. Änderung unberührt. 
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Stadt Burg Stargard Juni 2023 
5. Änderung des Bebauungsplans Nr. 1 „Fichtenweg“ 

6.4 Planungen, Nutzungsregelungen und Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 

Die am ehemaligen Fußweg zwischen Ahornweg und Lindenweg stehenden Bäume wurden 
zur Erhaltung festgesetzt. 

6.6 Örtliche Bauvorschriften 

Die örtlichen Bauvorschriften der wirksamen 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 1 „Fich-
tenweg“ bleiben unverändert bestehen. 

Burg Stargard, ……………… 

Der Bürgermeister Siegel 
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so• - ~ - ~- bis zum ______ ~ährenci Col gender Zeic"n e,-
-~-· - t'::~~-!l ::..:: .·. - rusge~eoec.: 

~oni:ei; 
Oien sc.ag 
Jonner!ltas 
i'relte; 

5. 30 
8 . ?O 
g_JQ 
8.JO 

L .. 00 UO c 
CZ.0 0 Uhr 
1:.00 Uhc 
1:..00 Uhc 

'-, . JC-
1 2. JC, 
! 3 . ] ,J 

l~.20 Uh:
l'!..00 lJh:
l~.30 lJhr 

(Dail ei 1.st b•aci-c "' nrden. tiaß Berienker. u n<! Ar.re,1cnger. r.u r :n 
den ~eacciertcan und erg ainz cen Te:,.le n vor;eorac.ht weroer. kCnnen j, 
Die 11f:::"entlicb e Auale ~<1ng isc i:,i~ Hinwe„s . de. ,< Beaeni<e n unO An
rei;u~s"n ;.-iihr„nd d e, ~uslei:..r.~sz,-:,_s: •, o~ )!! □ e:-cn11:::c. sct::-C~:~~c r. 
ode:: :u ?,o:okcll ;eli:end ~"1uc:,~ " erden konn en. ~"' ___ ___ _ 
lC "A rn:licnen Bei<.anntm.a::bun8sbinc: de: c Sc~d: 5:..,-~ 3:,:,:-~a:-:i" 

c,,--:::~übli : l: ·,ei:.er.~,:;iaienen ;,,o;-oer.. 

.3u:cg Stargard , 

Der vc:-:ei:ige lieoau •1ngsolan , bes,::.,hend a:..s Cer Pla~.ze::c.~nung 
(Te il A) s nd oec > e~: ( ":"e::: 3 ) , ·• u ~ ~e ~"' ~~~~~-~ ·.·c~ Ce, 
S c a1ccveror::ne,:enver~acc:ilung a.i~ Sa :::c,n~ Oesch i os s eo. Jhe 
Cle o rtir.<1,ins zuo, ·,orze:,_:~gen .3eoau un~ sni~r. ·,urue o,it 6esc:liul! :ier 
C:tedtvercrinv:env e r1111111,alun~ vom _ ______ 8"0i lli g,: . 

:li~ G~nei1c:.gur. ~ ,i :,_esec ':>e~euu ~ ~soiansJ:::ur.;. bes:ai:te,::i a•~s o e~ 
?i„ n:-:::e:,.chr.uni ( Teii A) ,1nc de rnT e~c ( T ee:~ i! ) , ·,urcie :,:,_:,_ :C:r~aii 
de,i In11en111::.n:;.~t.,=s des ::..a~d.es Mec i,le -, ou =s / Voroom111er:, gr:~:iC. 

"i,ie fiebenbesc~mm'-'ngen ·•e:-dcn d•Jrc=. der. :,a~ : u:,~sanee:-=ide:: 3e-
schlc, ~ der Si:ed:verordnetenve=,ia11: 1:1~;.rn-;; ~ □ c:: ----~ e::-c~:~:. 
d „e ilin;ie:,.,.., sind beac~ce,:. Des -, urd e mi~ Eria.ß oea ~n nee::: -
1:c,.n~scers G"a LHndes Me::klenourg/Vorpo c:: me,cn v □ m _ ____ _ 
.~Z : ____ __ besdi:igc. 

D-:::e 3eebauungsp l ans11t~ung, bestebend aua de :- ?lanzeic:lnun:;; . • ec_ A.' 
nr.d cie!:I Te~c (Tei l 3 ) ·c:d <ner::11: e.uegeie:tigt. 

Di e :'.rteil".'-=i~ de:- Gene!trn~gung dee vo::el.t.i~en :2,eOe.~un~.sp:ene,· 
so..,.ie die Stelle. ~ei de.- ae.- F l Br. au! Deuer vROrenQ d er iJie,rnc
srJnden vc,r, Je<i.ermann ain;ieseher. ..,.,,.,;.,n ksr.n und llbec ~e:: I n:~a ·\s 
Auskuni: :•J erhali:en 1st, s ied am ______ cr"'s übl~ :c:, 'aöe k(lccr.,: -
s~~B<::ht vcrien. _ 
I cc oer aei:.,rnnt.1achunij 1st: euf die Gel~e.ndaiechl-'ng d€r Ve :- :..et~u ng 
·ron Verfehrens- und ?ori::ac,:,.r~iten :inci vo n Hiingeol" de :- Ab ;.·ii ,:r:l-'r:~ 
~o·J~~ o.u::' di~ Rec'",tsfolgen (§ 2l5 Abs. 2 i\ei.: GB ) und " e~:~:- acf 
?1il l:Lg >Ce~t u nd E:lOsc: :,. en van En,:scheidun,:sar.s;,c- ü c;'1~r, ( §§ 4'-' , 

246a A~s. 1, Sei:~ l, /ir. 9 3a'J GB) hin ge.iiesen "o:<ier. . 
~i • Sa: ~ ~:i; i5"C am _______ ~" .;:,-a [ ~ g~:r~:~ 0, , 

O,rq tien 

,-
' 
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